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öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Ausländerbeirat am 04.05.04 
 
 
Beratungsfolge: 
 
Rat der Gemeinde Eitorf am 17.05.04 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Migrantenvertretung in der Kommune 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausländerbeirat der Gemeinde Eitorf schlägt dem Rat der Gemeinde vor, den Ausländerbeirat in der 
bestehenden Form nach § 27 der Gemeindeordnung (GO) beizubehalten und keine Änderung bei der Wahl-
berechtigung nach § 27 Abs. 3 Satz 1 GO (Wahlberechtigung für Deutsche) und § 27 Abs. 11 GO (Briefwahl) 
vorzunehmen. 
 
 
 
Begründung: 
 
In 2004 läuft die Wahlzeit des amtierenden Ausländerbeirates aus. Die Neuwahl hat nach § 27 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) innerhalb von acht Wochen nach der Wahl 
des Rates zu erfolgen. Die Kommunalwahl findet am Sonntag, dem 26. September 2004, statt. Das Land 
NW, die kommunalen Spitzenverbände und die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migranten-
vertretungen (LAGA) empfehlen übereinstimmend, die Neuwahlen zur Migrantenvertretung am 21.11.1004 
durchzuführen. Ziel des (freiwilligen) landeseinheitlichen Wahltermins ist, die bisher niedrige Beteiligung bei 
der Wahl des Gremiums zu erhöhen.  
Die Verpflichtung zur Bildung eines Ausländerbeirates besteht nach § 27 Abs. 1 GO in Gemeinden mit min-
destens 5.000 ausländischen Einwohnern. In Gemeinden mit mindestens 2.000 ausländischen Einwohnern 
ist ein Ausländerbeirat zu bilden, wenn es mindestens 200 Wahlberechtigte beantragen. In den übrigen Ge-
meinden kann ein Ausländerbeirat gebildet werden.  
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In der Gemeinde Eitorf leben nach dem Stand vom 31.01.04 2.740 ausländische Mitbürger, wobei die Zahl 
noch zu bereinigen wäre um die Ausländer, die nach § 27 Abs, 4 GO nicht wahlberechtigt sind. Die Verwal-
tung schlägt ungeachtet dessen vor, die ausländischen Mitbürger auch in der neuen Ratsperiode an der 
kommunalpolitischen Arbeit zu beteiligen und auf freiwilliger Basis einen Ausländerbeirat zu bilden.  
 
Der Landtag NW hat zur Migrantenvertretung am 16.10.2003 folgenden Beschluss gefasst: 
 

„Der Landtag bittet die Landesregierung, das konstruktive Zusammenwirken von Rat und Ausländer-
beirat durch Handlungsempfehlungen zu unterstützen. Andere Organisationsformen als die des Aus-
länderbeirates (§ 27 GO) sind zu ermöglichen, wenn eine Gemeinde und ihr Ausländerbeirat es wol-
len. Dafür ist eine großzügige Handhabung der Experimentierklausel des § 126 GO – im Rahmen 
der Strukturmerkmale der GO – ein geeignetes Instrument.“ 

 
Das Innenministerium NW hat zu dem Themenkomplex „Handlungsempfehlungen für die Arbeit und Organi-
sation der Ausländerbeiräte und anders organisierter Gremien“ herausgegeben.  
 
Danach gibt es künftig drei Möglichkeiten für die Bildung eines Gremiums für eine Migrantenvertretung. 
 
A   Ausländerbeirat 
 
Eine Beteiligung der ausländischen Mitbürger durch den Ausländerbeirat ist unter Berücksichtigung des § 27 
GO (Anlage) in unveränderter Form möglich. Derzeit besteht der Ausländerbeirat der Gemeinde Eitorf nach 
§ 10 der Hauptsatzung aus 11 Mitgliedern, die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt werden. Weiterhin gehören dem Gremium nach der geltenden Satzung für den Ausländerbei-
rat vom 25.02.2000 je ein Vertreter/eine Vertreterin der im Rat vertretenen Fraktionen als ständige Bera-
tungspersonen an. Entgegen anderen Kommunen, deren Ausländerbeiräte lediglich aus den gewählten 
Mitgrantenvertretern bestehen, ist der Rat in der Gemeinde Eitorf über die Fraktionsvertreter in die Arbeit 
des Ausländerbeirates eingebunden. Diese Regel hat sich im Großen und Ganzen bewährt und sollte nach 
Auffassung der Verwaltung auch für die künftige Ratsperiode gelten, um das Zusammenwirken zwischen 
den Vertretern der Migranten und dem Rat zu stärken. Die Verwaltung präferiert die Beibehaltung des Aus-
länderbeirats in der jetzigen Form gegenüber den nachfolgend dargestellten Alternativmöglichkeiten. 
 
B   Integrationsrat 
 
Diese Form der Beteiligung an der politischen Willensbildung vor Ort wird von der Landesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Migrantenvertretungen (LAGA) favorisiert. Voraussetzung ist hier, dass sich Rat und 
Ausländerbeirat darauf verständigen, für die kommende Wahlperiode das Grundmodell des Ausländerbeira-
tes nach § 27 GO abzuwandeln. 
Das Gremium besteht aus direkt gewählten Migrantenvertretern (wie beim Ausländerbeirat) und vom Rat aus 
seiner Mitte gewählten Ratsmitgliedern. Die Ratsmitglieder wären danach nicht mehr nur beratend tätig son-
dern etablierte Mitglieder des Gremiums. Nach dem Wunsch der LAGA soll der Integrationsrat mehrheitlich 
aus den gewählten Migrantenvertretern bestehen, wobei vorgeschlagen wird, das Gremium im Verhältnis 1/3 
politische Vertreter zu 2/3 Migrantenvertreter zu besetzen. Ausländerbeirat und Rat legen fest, wie der Inte-
grationsrat seinen Vorsitzenden wählen kann („aus seiner Mitte“ oder „aus den direkt gewählten Migranten-
vertretern“). Die LAGA spricht sich hierbei dafür aus, dass Vorsitzender des Gremiums ein Migrantenvertre-
ter wird.  
Der Integrationsrat hat – wie der Ausländerbeirat – nur Beratungskompetenz. 
 
C   Ausschuss nach § 58 GO 
 
Rat und Ausländerbeirat können sich bei diesem Modell darauf verständigen, für die kommende Wahlperio-
de an Stelle des Ausländerbeirats einen – abgewandelten – Ausschuss (§ 58 GO) zu bilden, dem das The-
ma Integration zugewiesen ist. Hierbei sind folgende Vorgaben zu beachten.  
• Der Rat bestimmt die Zahl der Sitze für Ratsmitglieder und die Zahl der Sitze für Migrantenvertreter. 
• Die Zahl der Sitze für Ratsmitglieder soll die politische Repräsentanz im Rat abbilden (der Ausschuss als 

„kleiner Rat“: § 50 Abs. 3 GO). Sollen dem Ausschuss auch sachkundige Bürger gemäß § 58 Abs. 3 GO 
angehören, muss auch bei deren Auswahl das Prinzip der politischen Repräsentanz gewahrt bleiben.  

• Den Vorsitz im Ausschuss führt ein Ratsmitglied. 
• Zu dem so gebildeten Ausschuss treten die von den Migranten direkt gewählten Migrantenvertreter hin-

zu (Abwandlung der Ausschussbildung).  
• Deren Direktwahl wird „wie“ eine Wahl zum Ausländerbeirat organisiert (§ 27 Abs. 11 GO). 
• Die Zahl der Sitze für Ratsmitglieder muss die für Migrantenvertreter (und wenn ihm auch sachkundige 

Bürger angehören – die Summe beider Gruppen) übertreffen (§ 58 Abs. 3 GO). 
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• Der Ausschuss ist nur beschlussfähig, wenn die Zahl der Ratsmitglieder die der Migrantenvertreter (und 
sachkundigen Bürger, wenn solche dem Ausschuss angehören,) übersteigt (§ 58 Abs. 3 GO). 

• Die Vertreter der Migranten haben Rede- und Stimmrecht.  
• Das Gremium hat Beratungskompetenz. 
 
Die LAGA steht der Bildung eines Ausschusses zurückhaltend gegenüber, weil hierbei nach ihrer Ansicht 
eine Übergewichtung der politischen Vertretung vorliegt (Anzahl der jeweiligen Mitglieder im Ausschuss, 
Vorsitzregelung). 
Ein gemeinsames Votum von amtierendem Ausländerbeirat und amtierendem Rat für einen Ausschuss im 
v.g. Sinne ist nicht unproblematisch mit Blick auf den neu zu wählenden Rat. Dieser nämlich entscheidet 
über die zu bildenden Ausschüsse und deren Größe. Ein solches Votum ist nur dann sinnvoll, wenn davon 
ausgegangen werden kann, dass der neue Rat eine Ausschussbildung befürworten und auch umsetzen 
wird. 
 
D   Sonstiges/Zusammenfassung 
 
Alle vorstehend beschriebenen Beratungsgremien – Ausländerbeirat, abgewandelter Ausländerbeirat (Integ-
rationsrat) oder abgewandelter Ausschuss nach § 58 GO dürfen keine Staatsgewalt ausüben. Deshalb ist 
auch – als weitere Überlegung - eine Zusammenlegung verschiedener Zuständigkeiten in einem denkbaren 
„Ausschuss für Soziales, Altenhilfe und Integration“ nicht unproblematisch, da ein solcher Ausschuss keine 
hoheitlichen Entscheidungen anstelle des Rates treffen darf. Hier wäre ggf. die Auffassung des Innenminis-
ters NW einzuholen und ggf. die Zulassung zu beantragen. 
Eine Zulassung durch das Innenministerium NW ist auf jeden Fall nach § 126 GO (Experimentierklausel) in 
den Fällen erforderlich, wenn sich Rat und Ausländerbeirat darauf verständigen, Migranten in der kommen-
den Wahlperiode abweichend von Vorschriften der Gemeindeordnung zu beteiligen (bei Bildung eines Integ-
rationsrates oder Ausschusses nach § 58 GO). Dies gilt auch für die nachfolgenden Abweichungen von der 
GO. 
Abweichend von den Wahlvorschriften des § 27 Abs. 3 und Abs. 11 GO kann festgelegt werden, dass auch 
Deutsche für ein unter Buchstabe A – C genanntes Gremium wahlberechtigt sind. Im Interesse eines trans-
parenten Wahlverfahrens ist es allerdings erforderlich, dass der Interessent sich rechtzeitig in ein in der Ge-
meinde ausgelegtes Wählerverzeichnis eintragen lässt. Die Modalitäten legt die Gemeinde fest. Weiterhin 
kann in Abweichung von § 27 Abs. 11 GO die Briefwahl für zulässig erklärt werden. 
Evtl. Abweichungen von § 27 der Gemeindeordnung müssten spätestens in der Sitzung des Rates am 
01.06.2004 beschlossen werden, damit rechtzeitig die Zulassung beim Innenministerium beantragt werden 
kann.  
 
 


